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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
§ 14. (1) bis (7) … § 14. (1) bis (7) … 
(8) Die Versetzung in den Ruhestand nach Abs. 4 oder 5 tritt während einer 

(vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 oder einer Dienstenthebung gemäß 
§ 39 des Heeresdisziplinargesetzes 2002 (HDG 2002), BGBl. I Nr. 167, nicht ein. 

(8) Die Versetzung in den Ruhestand nach Abs. 4 oder 5 tritt während einer 
(vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 oder einer Dienstenthebung gemäß 
§ 40 des Heeresdisziplinargesetzes 2014 – HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV), 
nicht ein. 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder einer 

(vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 des HDG 2002 kann eine Erklärung 
nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung frühestens 
mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung oder die 
(vorläufige) Dienstenthebung geendet hat. 

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder einer 
(vorläufigen) Dienstenthebung nach § 40 HDG 2014 kann eine Erklärung nach 
Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung frühestens mit 
Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung oder die 
(vorläufige) Dienstenthebung geendet hat. 

(4) Die Erklärung nach Abs. 1 kann schon ein Jahr vor Vollendung des 
738. Lebensmonats abgegeben werden. Der Beamte kann sie bis spätestens einen 
Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Diese Frist erhöht sich auf drei 
Monate, wenn der Beamte eine Funktion oder einen Arbeitsplatz innehat, die 
nach den §§ 2 bis 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, 
auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) 
Suspendierung gemäß § 112 oder einer (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 
des HDG 2002 kann jedoch der Beamte die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit 
widerrufen. 

(4) Die Erklärung nach Abs. 1 kann schon ein Jahr vor Vollendung des 
738. Lebensmonats abgegeben werden. Der Beamte kann sie bis spätestens einen 
Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Diese Frist erhöht sich auf drei 
Monate, wenn der Beamte eine Funktion oder einen Arbeitsplatz innehat, die 
nach den §§ 2 bis 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, 
auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) 
Suspendierung gemäß § 112 oder einer (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 40 
HDG 2014 kann jedoch der Beamte die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit 
widerrufen. 

§ 15a. (1) und (2) … § 15a. (1) und (2) … 
(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder einer 

(vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 des HDG 2002 kann eine Versetzung in 
den Ruhestand nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die 
Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem 
die (vorläufige) Suspendierung oder die (vorläufige) Dienstenthebung geendet 
hat. 

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder einer 
(vorläufigen) Dienstenthebung nach § 40 HDG 2014 kann eine Versetzung in den 
Ruhestand nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die 
Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem 
die (vorläufige) Suspendierung oder die (vorläufige) Dienstenthebung geendet 
hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Invalide Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Menschen mit Behinderung 

§ 72. (1) bis (3) … § 72. (1) bis (3) … 
§ 79. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 

Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
§ 79. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 

Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
 1. ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundesamt für Soziales und 

Behindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag 
leistet und 

 1. ein Sozialversicherungsträger oder das Sozialministeriumservice die 
Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

 2. …  2. … 
(2) … (2) … 
(3) Dem Beamten ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 

einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Beamte zur 
völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder 
einem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgischen 
Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim 
eingewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen oder vom 
Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(3) Dem Beamten ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 
einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Beamte zur 
völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder 
vom Sozialministeriumservice nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer 
schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten 
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen oder vom Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 152d. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 

HDG 2002 unterliegenden Militärpersonen nicht anzuwenden. 
§ 152d. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 

HDG 2014 unterliegenden Militärpersonen nicht anzuwenden. 
§ 259. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 

HDG 2002, unterliegenden Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, nicht anzuwenden. 

§ 259. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 
HDG 2014, unterliegenden Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, nicht anzuwenden. 

§ 272. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 
HDG 2002 unterliegenden Berufsoffiziere nicht anzuwenden. 

§ 272. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 
HDG 2014 unterliegenden Berufsoffiziere nicht anzuwenden. 

§ 284. (1) bis (80a) … § 284. (1) bis (80a) … 
 (XX) § 14 Abs. 8, § 15 Abs. 3 und 4, § 15a Abs. 3, die Überschrift zu § 72, 

§ 79 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3, § 152d, § 259 und § 272 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 

Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 
§ 4. (1) … § 4. (1) … 
(2) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf den 

Kinderzuschuss nach Abs. 1 wegfällt, infolge Krankheit oder Gebrechens 
erwerbsunfähig ist, gebührt der Kinderzuschuss, wenn weder das Kind noch 
dessen Ehegattin oder Ehegatte oder eingetragene Partnerin oder eingetragener 
Partner über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, verfügt, die den Betrag nach § 5 
Abs. 2 erster Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, monatlich übersteigen. 

(2) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf den 
Kinderzuschuss nach Abs. 1 wegfällt, infolge Krankheit oder Behinderung 
erwerbsunfähig ist, gebührt der Kinderzuschuss, wenn weder das Kind noch 
dessen Ehegattin oder Ehegatte oder eingetragene Partnerin oder eingetragener 
Partner über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, verfügt, die den Betrag nach § 5 
Abs. 2 erster Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, monatlich übersteigen. 

(3) … (3) … 
(4) Dem Haushalt der Beamtin oder des Beamten gehört ein Kind an, wenn 

es bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung der Beamtin oder des 
Beamten die Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, der Ausbildung, 
einer Krankheit oder eines Gebrechens woanders untergebracht ist. Durch die 
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die 
Haushaltszugehörigkeit nicht berührt. 

(4) Dem Haushalt der Beamtin oder des Beamten gehört ein Kind an, wenn 
es bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung der Beamtin oder des 
Beamten die Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, der Ausbildung, 
einer Krankheit oder einer Behinderung woanders untergebracht ist. Durch die 
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die 
Haushaltszugehörigkeit nicht berührt. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 13e. (1) bis (6) … § 13e. (1) bis (6) … 
(7) Für Lehrpersonen gelten die Abs. 3 bis 6 mit folgenden Maßgaben: (7) Für Lehrpersonen gelten die Abs. 3 bis 6 mit folgenden Maßgaben: 

 1. …  1. … 
 2. Vom ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaß sind diejenigen Wochentage 

der Hauptferien und diejenigen schulfreien Tage gemäß § 2 Abs. 3 des 
Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 77/1985, abzuziehen. Nicht abzuziehen 
sind diese Tage, wenn 

 2. Vom ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaß sind diejenigen Wochentage 
der Hauptferien und diejenigen schulfreien Tage gemäß § 2 Abs. 3 des 
Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 77/1985, abzuziehen, die auf einen 
Werktag fallen. Nicht abzuziehen sind diese Tage, wenn 

 a)  …  a)  … 
 b) die Lehrperson durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der 

Ausübung ihres Dienstes verhindert war. 
 b) die Lehrperson durch Krankheit, Unfall oder Behinderung an der 

Ausübung ihres Dienstes verhindert war. 
Samstage sind nur dann abzuziehen, wenn in der Schule oder den Schulen, an der 
oder an denen die betreffende Lehrperson überwiegend tätig war, 
Samstagunterricht vorgesehen war. 

Samstage sind nur dann abzuziehen, wenn in der Schule oder den Schulen, an der 
oder an denen die betreffende Lehrperson überwiegend tätig war, 
Samstagunterricht vorgesehen war. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(8) … (8) … 
§ 85. (1) und (2) … § 85. (1) und (2) … 
(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, 

dass im Anwendungsbereich der §§ 81 bis 85 des Heeresdisziplinargesetzes 2002 
(HDG 2002), BGBl. I Nr. 167, an die Stelle der in der Z 2 genannten 
Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der 
Degradierung treten. 

(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, 
dass im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 des Heeresdisziplinargesetzes 2014 
– HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV), an die Stelle der in der Z 2 genannten 
Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der 
Degradierung treten. 

§ 89. (1) und (2) … § 89. (1) und (2) … 
(3) § 13 ist auf Militärpersonen auf Zeit mit der Abweichung anzuwenden, 

dass im Anwendungsbereich der §§ 81 bis 85 des Heeresdisziplinargesetzes 2002 
an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des 
Disziplinararrestes und der Degradierung treten. 

(3) § 13 ist auf Militärpersonen auf Zeit mit der Abweichung anzuwenden, 
dass im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die Stelle der in der 
Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes 
und der Degradierung treten. 

§ 131. (1) bis (3) … § 131. (1) bis (3) … 
(4) § 13 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Abweichung 

anzuwenden, dass im Anwendungsbereich der §§ 81 bis 85 des 
Heeresdisziplinargesetzes 2002 an die Stelle der in der Z 2 genannten 
Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der 
Degradierung treten. 

(4) § 13 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Abweichung 
anzuwenden, dass im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die 
Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des 
Disziplinararrestes und der Degradierung treten. 

§ 149. (1) bis (3) … § 149. (1) bis (3) … 
(4) § 13 ist auf Berufsoffiziere mit der Abweichung anzuwenden, dass im 

Anwendungsbereich der §§ 81 bis 85 des Heeresdisziplinargesetzes 2002 an die 
Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des 
Disziplinararrestes und der Degradierung treten. 

(4) § 13 ist auf Berufsoffiziere mit der Abweichung anzuwenden, dass im 
Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die Stelle der in der Z 2 
genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und 
der Degradierung treten. 

§ 175. (1) bis (77) … § 175. (1) bis (77) … 
 (XX) § 4 Abs. 2 und 4, § 13e Abs. 7 Z 2 lit. b, § 85 Abs. 3, § 89 Abs. 3, 

§ 131 Abs. 4 und § 149 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
§ 24a. (1) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche § 24a. (1) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gründe entgegenstehen, auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 

Gründe entgegenstehen, auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 

 a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen 
Kurkostenbeitrag leistet und 

 a) ein Sozialversicherungsträger oder das Sozialministeriumservice die 
Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

 b) …  b) … 
(2) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche 

Gründe entgegenstehen, auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 
einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der 
Vertragsbedienstete zur völligen Herstellung der Gesundheit von einem 
Sozialversicherungsträger oder einem Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer schweren 
Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten des 
Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen oder vom Sozialversicherungsträger satzungsgemäß getragen 
werden. 

(2) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche 
Gründe entgegenstehen, auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 
einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der 
Vertragsbedienstete zur völligen Herstellung der Gesundheit von einem 
Sozialversicherungsträger oder vom Sozialministeriumservice nach einem 
chirurgischen Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein 
Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im 
Genesungsheim vom Sozialministeriumservice oder vom 
Sozialversicherungsträger satzungsgemäß getragen werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 100. (1) bis (68) … § 100. (1) bis (68) … 
 (XX) § 24a Abs. 1 lit. a und Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes 

Artikel 4 

Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes 
§ 62a. (1) Dem Richter ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 

Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
§ 62a. (1) Dem Richter ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 

Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
 a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundesamt für Soziales und 

Behindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen 
Kurkostenbeitrag leistet und 

 a) ein Sozialversicherungsträger oder das Sozialministeriumservice die 
Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

 b) …  b) … 
(2) … (2) … 
(3) Dem Richter ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 

einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Richter zur 
(3) Dem Richter ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 

einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Richter zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder 
einem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgischen 
Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim 
eingewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom 
Sozialversicherungsträger oder vom Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen satzungsmäßig getragen werden. 

völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder 
vom Sozialministeriumservice nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer 
schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten 
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Sozialversicherungsträger oder vom 
Sozialministeriumservice satzungsmäßig getragen werden. 

(4) … (4) … 
§ 212. (1) bis (62) … § 212. (1) bis (62) … 

 (XX) § 62a Abs. 1 lit. a und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 5 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
§ 60. (1) Dem Landeslehrer ist auf Antrag für die Dauer eines 

Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
§ 60. (1) Dem Landeslehrer ist auf Antrag für die Dauer eines 

Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
 1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder 

Unfallfürsorgeeinrichtung oder ein Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag 
leistet und 

 1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder 
Unfallfürsorgeeinrichtung oder das Sozialministeriumservice die Kosten 
der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

 2. …  2. … 
(2) Dem Landeslehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung 

in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn er zur völligen 
Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder einem 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgischen Eingriff 
oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird 
und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Landesinvalidenamt 
oder von der dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder 
vom Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(2) Dem Landeslehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung 
in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn er zur völligen 
Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder vom 
Sozialministeriumservice nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer 
schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten 
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Landesinvalidenamt oder von der 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder vom 
Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 123. (1) bis (75) … § 123. (1) bis (75) … 

 (XX) § 60 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 

Artikel 6 

Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 
§ 6. (1) bis (16) … § 6. (1) bis (16) … 
 (XX) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt 

mit 1. März 2014 in Kraft. 
§ 7. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur betraut. 

§ 7. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist der 
Bundesministerin oder Bundesminister für Bildung und Frauen betraut. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind vom 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu erlassen. Sofern der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die Erlassung von 
Verordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die auf 
Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler herzustellen hat, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von Verordnungen auf Grund von 
Bundesgesetzen, die gemäß § 2 auf Landesvertragslehrpersonen anwendbar sind, 
die Bundesregierung oder die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss des Nationalrates zuständig ist, gilt dies auch im 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind von der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung und Frauen zu erlassen. 
Sofern die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung und Frauen für 
die Erlassung von Verordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die auf 
Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das Einvernehmen mit der 
Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler herzustellen hat, gilt dies auch im 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von 
Verordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 2 auf 
Landesvertragslehrpersonen anwendbar sind, die Bundesregierung oder die 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 
zuständig ist, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

Artikel 7 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 7 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 

§ 67. (1) Dem Lehrer ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 

§ 67. (1) Dem Lehrer ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 

 1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder 
Unfallfürsorgeeinrichtung oder ein Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag 
leistet und 

 1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder 
Unfallfürsorgeeinrichtung oder das Sozialministeriumservice die Kosten 
der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

 2. …  2. … 
(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Dem Lehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 

einem Genesungsheim Dienstbefreiung gewähren, wenn er zur völligen 
Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder einem 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgischen Eingriff 
oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird 
und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen oder von der dienstrechtlichen Kranken- oder 
Unfallfürsorgeeinrichtung oder vom Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(3) Dem Lehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in 
einem Genesungsheim Dienstbefreiung gewähren, wenn er zur völligen 
Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder vom 
Sozialministeriumservice nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer 
schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten 
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Sozialministeriumservice oder von der 
dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder vom 
Sozialversicherungsträger getragen werden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 127. (1) bis (56) … § 127. (1) bis (56) … 

 (XX) § 67 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landesvertragslehrpersonengesetzes 

Artikel 8 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landesvertragslehrpersonengesetzes 

§ 5. (1) bis (11) … § 5. (1) bis (11) … 
 (XX) § 32 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XXX/XXXX tritt mit 1. September 2015 in Kraft. 
(Anm.: In der Fassung BGBl. I Nr. 211/2013)  
§ 32. (1) … § 32. (1) … 
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind vom 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
erlassen. Sofern der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für die Erlassung von Verordnungen auf Grund von 
Bundesgesetzen, die auf Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen hat, gilt dies auch im 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von 
Verordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 1 auf 
Landesvertragslehrpersonen anwendbar sind, die Bundesregierung oder die 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 
zuständig ist, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
erlassen. Sofern der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für die Erlassung von Verordnungen auf Grund von 
Bundesgesetzen, die auf Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen hat, gilt dies auch im 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von 
Verordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 27 auf 
Landesvertragslehrpersonen anwendbar sind, die Bundesregierung oder die 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 
zuständig ist, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 
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Artikel 9 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Artikel 9 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
(3) Berechnungsgrundlage des überlebenden oder verstorbenen Ehegatten 

oder der überlebenden oder verstorbenen Ehegattin ist jeweils das Einkommen 
nach Abs. 4 in den letzten zwei Kalenderjahren vor dem Todestag des Beamten 
oder der Beamtin, geteilt durch 24. Abweichend davon ist die 
Berechnungsgrundlage des verstorbenen Ehegatten oder der verstorbenen 
Ehegattin das Einkommen nach Abs. 4 der letzten vier Kalenderjahre vor dem 
Todestag, geteilt durch 48, wenn die Verminderung des Einkommens in den 
letzten beiden Kalenderjahren vor dem Tod auf Krankheit oder Arbeitslosigkeit 
zurückzuführen ist oder in dieser Zeit die selbständige oder unselbständige 
Erwerbstätigkeit wegen Krankheit, Gebrechen oder Schwäche eingeschränkt 
wurde und dies für die Witwe (den Witwer) günstiger ist. 

(3) Berechnungsgrundlage des überlebenden oder verstorbenen Ehegatten 
oder der überlebenden oder verstorbenen Ehegattin ist jeweils das Einkommen 
nach Abs. 4 in den letzten zwei Kalenderjahren vor dem Todestag des Beamten 
oder der Beamtin, geteilt durch 24. Abweichend davon ist die 
Berechnungsgrundlage des verstorbenen Ehegatten oder der verstorbenen 
Ehegattin das Einkommen nach Abs. 4 der letzten vier Kalenderjahre vor dem 
Todestag, geteilt durch 48, wenn die Verminderung des Einkommens in den 
letzten beiden Kalenderjahren vor dem Tod auf Krankheit oder Arbeitslosigkeit 
zurückzuführen ist oder in dieser Zeit die selbständige oder unselbständige 
Erwerbstätigkeit wegen Krankheit, Behinderung oder Schwäche eingeschränkt 
wurde und dies für die Witwe (den Witwer) günstiger ist. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 17. (1) und (2g) … § 17. (1) und (2g) … 
(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet 

hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn es seit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2 
genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig ist. 

(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet 
hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn es seit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2 
genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Behinderung erwerbsunfähig ist. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 109. (1) bis (78) … § 109. (1) bis (78) … 

 (XX) § 15 Abs. 3 und § 17 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Bundesbahngesetzes 

Artikel 10 

Änderung des Bundesbahngesetzes 
§ 52. (1) bis (2) … § 52. (1) bis (2) … 
(2a) Alle Gesellschaften, die Mitarbeiter beschäftigen, für die der Bund 

gemäß Abs. 2 den Pensionsaufwand zu tragen hat, sind verpflichtet, 
(2a) Alle Gesellschaften, die Mitarbeiter beschäftigen, für die der Bund 

gemäß Abs. 2 den Pensionsaufwand zu tragen hat, sind verpflichtet, 
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 1. und 2. …  1. und 2. … 
Die zu übermittelnden Daten und die Art der Übermittlung sind vom 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
festzulegen. 

Die nach Z 1 zu übermittelnden Daten und die Art der Übermittlung sind vom 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
festzulegen. Die nach Z 2 zu übermittelnden Daten und die Art der Übermittlung 
sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. 

§ 56. (1) bis (16) … § 56. (1) bis (16) … 
 (XX) § 52 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 

Artikel 11 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 
§ 2. (1) Bedienstete im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die 

in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis oder in 
einem in § 12 Abs. 2 Z 4 lit. a bis f des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, 
angeführten Ausbildungsverhältnis zum Bund stehen, sowie Lehrlinge des 
Bundes. 

§ 2. (1) Bedienstete im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die 
in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis oder in 
einem in § 12 Abs. 2 Z 4 lit. a bis f des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in 
der am 1. Jänner 2015 geltenden Fassung angeführten Ausbildungsverhältnis zum 
Bund stehen, sowie Lehrlinge des Bundes. 

(2) bis (13) … (2) bis (13) … 
§ 107. (1) bis (10) … § 107. (1) bis (10) … 
 (XX) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 12 

Änderung des Finanzprokuraturgesetzes 

Artikel 12 

Änderung des Finanzprokuraturgesetzes 
§ 3. (1) bis (3) … § 3. (1) bis (3) … 
(4) Nachstehende Mandanten können sich im Einvernehmen mit der 

Finanzprokuratur vor allen nationalen und internationalen Gerichten sowie 
Sondergerichten des privaten und des öffentlichen Rechts und 
Verwaltungsbehörden vertreten und in sämtlichen Rechtsangelegenheiten von 

(4) Nachstehende Mandanten können sich im Einvernehmen mit der 
Finanzprokuratur vor allen nationalen und internationalen Gerichten sowie 
Sondergerichten des privaten und des öffentlichen Rechts und 
Verwaltungsbehörden vertreten und in sämtlichen Rechtsangelegenheiten von 
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dieser beraten lassen. dieser beraten lassen: 
 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
§ 25. (1) bis (3) … § 25. (1) bis (3) … 
 (4) § 3 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX 

tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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